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I.Beiblatt 

14S/A.:a. 
zu 172/J 

Beiblatt zur Pa.rla.mentskorr~spondenz 15. Mai 1954 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

"'8 Anfrage, der AbKoDr.P i t t e r man n und Genossen, betreffend 

die Novellierung des Finanzstrafreohtes.,. hat Bundesminister für Finanzen 

Dr.K ami t z mit folgenden Ausführungen beantwortet: 

Die Auf-bebung·des Straffinanza.mtes Graz duroh den Verfassungsgeriohts­

hOf erfordert ,die Erlassung eines Organisationsgesetzes für die Finanzver-
/ 

waltung, welohes auohdie Organisation der Finanz straf tätigkeit neu ordnen 

soll. 

Die Meinung der Antragsteller, dass die geltenden Bestimmungen des 

Abgabenstrafreohtes in viel-anPunkten überholt ersoheinen und flWln Steuer­

hinterzieher einen Vorteil gegenüber jenen Steuerpfliohtigen geben, die ihre 

Steuern pünktlioh und gewissenhaft bezahlen, trifft nicht zu. Die geltenden 

Strafbestimmungen der Ab~~~~oü~~V~g sind sehr weitgehend und bieten die 

Mög1iohkeit zu empfindli~er Bestrafung. Gerade als ein Hauptgrund für eine 

Reform des Finanzstrafreohtes wurde das Verlangen 'vorgebraoht, die allzu 
-

strengen Bestimmungen des derzeit geltenden Rechtes zu beseitigen od~r zu 

mildern,. z.B.bei der Einziehung und Wertersatzstrafe. 

Dem Hinweis, dass die Wertgrenzen der Geldstrafen nicht erhöht wurden, 

muss entgegengehalten werden, dass für Abgabenhinterziehung, Bannbruch und 

Hehlerei, also für die schwersten Delikte, die Höhe der Geldstra.fen unbe­

grenzt ist. Strafhöchstsätza bestehen nur für Abgabengefährdung (100.000 S)' 

und Ordnungswidrigkeit (lO~OOO S); diese Wertgrenzen sind zwar unverändert 

geblieben, weshalb eine Erhöhung in Erw~g gezogen werden könnte, dOch 

ist eine solche Erhöhung, wie die Praxis lehrt, strafpolitisch nioht unbe­

dingt erforderlic~ Im übrigen ~~önnte diese Erhöhung nicht durch Nove1lierung 

d'es geltenden Gesetzes be7v-:i,rkt v70rd.(;m~ weHes sich um die Ändel'1l.rlM eines 

deutsohen Gesetzes ha.nd,~l:·~ ';.,rürde 3 der die Besa.tzungsmächte bekanntlich 

di~ Zustimmung versaeen~ 
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Die Einsohaltungder Geriebte ist bereits im derzeit geltenden Recht 
, ' 

vorgesehen, und Z1'Iar fallweise über Antrag des Bal;Jebuldigten odal' zwingend . . , 
bei erhöhter Strafbarkei! (insbesondere bei Freiheitsatraten). Daraber 

hinaus. die Strafgeriohte zwingend einzusehal ~en,. wäre nach den Erfahrungen, 

die bereits mit der tallweisen :Befassung der 'Gerichte gemacht wurden, nicht 

zweck!Dä'ssig. Ba hat sich herausit'estellt, dass die durch die allgemeine Straf-
,.-. . 

tätigkeit sehr stark belasteten Strafgerichte nicht in der Lage sind, sich 

mit der umfangreichen und komplizierten'Materie des Abgabenrechtes vertraut 

zu machen. Diese Ta.tsache hat mitunter zu recht unbefriedigenden Entschei­

dUn&en geführt. 

Die in der Anfrage,~rl&nßt~ weisungs}~unde~eit der Vorstände der 
StraffinaMäater ... die in der .Anfrage als "Vorsitzende" be2!eicbnet werden -

ist ~s verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Nach der Verfassung 

ist die Waisun~ebundenheit nur für Richter oder unter richterlichem 
Vorsitz stehende Senate vorBesehe~ nicht aber für Verwaltungsbeamte. Der 

d~r . 
Entwurf' siehtj1Tor, dass die Vorsitzenden der Strafsenate Richter sind. Mi t-

glieder der Strafsenate sollen Laien und Fina~b~amte sei~ 

Die Vorlage des Entwurfes für. ein neuesFinanzstrafgesetz an. den 

Batiorui,lrat eraehte ich im gegenwärtigen Zei tpurltt noch nicht als zweekmässig. 

Nach meiner .Ansicht sollten zUnächst die materiellen Abgabengesetze deutscher 
, 

Herkunft durch österreichisohe Vorschriften ersetzt werden. Das Finanzstra'f-

gesetz sollte 'den Sohlusstei,n zu dies4r allgemeinen Reform der Abgabengesetze 

bilden. .Aus all diesen Gründen halte ich die Neuordnung des Finanzstraf­

rechtes keineswegs für vordringlich. Die geltenden :B.estiuuDungen haben sich 

ein«elebt und fUhren in d.er Praxis zu kein~n Scltwiel:kkeiten, s1e stellen 

auch die Belange der Bundesfinanzverwaltung ausreiohend sicher. 

-.-.-.. -
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